
Warentransport: Berechnung der Versicherungssumme 

Ein Warentransport ist immer mit Risiken verbunden, sei es Diebstahl oder Zerstörung oder Beschädigung durch einen 

Unfall. Zu Warenbeschädigungen kann es nicht nur während eines Transportes kommen. Oft entstehen sie bereits 

beim Beladen oder Entladen oder bei Zwischenlagerungen. Der Spediteur haftet in der Regel nur begrenzt für den 

Schaden, auch wenn die Ware einen höheren Wert hat oder aber ein Anspruch gegen den Spediteur auf Schadenersatz 

nicht durchsetzbar ist. In jedem Fall führt dies dazu, dass der Wareneigentümer auf dem Schaden sitzen bleibt. 

 

Eine gut kalkulierte Warentransportversicherung sichert daher das Interesse des Eigentümers an der Ware 

gegen vielfältige Risiken ab. 

Wie versichere ich meine Ware richtig, um im Schadenfall eine Unter– oder Überversicherung zu 

vermeiden? 

 Die Versicherungssumme ist der mit dem Versicherer im Versicherungsvertrag vereinbarte Höchstbetrag, der im 

Schadenfall bezahlt wird. 

 Grundsätzlich sollte die Versicherungssumme dem Versicherungswert entsprechen. Dieser ist der Handelswert, der 

Güter am Absendeort bei Beginn der Versicherung zuzüglich weiterer transportbedingter Nebenkosten, z.B. Ver-

sicherungskosten; Kosten, die bis zur Ablieferung der Güter durch den Beförderer entstehen; Verpackungskosten. 

 Stellt sich im Schadenfall heraus, dass der Wert der versicherten Ware höher ist als die gewählte Versicherungs-

summe, dann spricht man von einer Unterversicherung. Im Schadenfall wird dann die Versicherungsleistung im Ver-

hältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert berechnet, wodurch der Versicherungsnehmer die 

Differenz selbst tragen muss. 

 In dem Fall einer Überversicherung übersteigt die vereinbarte Versicherungssumme den Wert der versicherten 

Ware. Da sich der Versicherungsnehmer in diesem Fall nicht bereichern darf, wird lediglich nur der effektive 

Schaden ersetzt — nicht darüber hinaus. 

 

Bestimmung der Versicherungssumme 

Warenwert bei Transportbeginn 

+ Verpackungskosten 

+Frachtkosten 

+Zoll 

+Versicherungskosten 

+ ggf. imaginärer Gewinn (erhoffter, aber noch nicht realisierter Gewinn des Käufers) 

 

Zoll, Fracht, imaginärer Gewinn oder andere Interessen sind nur aufgrund besonderer Vereinbarungen mitversichert 

und wenn sie in der Versicherungssumme bzw. des Versicherungswerts enthalten sind. 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen Ihr Kundenberater gerne zur Verfügung. 
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